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(54) Vorrichtung zum Zerkleinern von Aufgabegut mit Abstreifelementen

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Zer-
kleinern von schüttfähigem Aufgabegut im Wege des
Schneidens oder Scherschneidens mit mindestens ei-
nem innerhalb eines Gehäuses (2) angeordneten Rotor
(14, 16). Der Rotor (14, 16) weist eine Anzahl von Ro-
torscheiben (19) auf, die unter Bildung von Zwischenräu-
men in axialem Abstand zueinander angeordnet und um-
fangsseitig mit Zerkleinerungswerkzeugen (21) bestückt
sind, die mit weiteren Zerkleinerungswerkzeugen (21;

38) zur Ausführung der Zerkleinerungsarbeit zusammen-
wirken. Dabei erstrecken sich ortsfeste Abstreifelemente
(29) in radialer Richtung in die Zwischenräume hinein.
Um einen weitestgehend behinderungsfreien Gutstrom
durch die Vorrichtung zu erreichen, wird erfindungsge-
mäß vorgeschlagen, die ortsfesten Abstreifelemente
(29) bezogen auf die Richtung des Gutstroms (41, 42)
im Strömungsschatten des mindestens einen Rotors (14,
16) anzuordnen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Zer-
kleinern von schüttfähigem Aufgabegut im Wege des
Schneidens oder Scherschneidens gemäß dem Ober-
begriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Die Zerkleinerung von Aufgabegut ist ein zen-
traler Bestandteil der mechanischen Verfahrenstechnik,
bei dem ein Ausgangsstoff durch einen Trennvorgang in
kleinere Bestandteile zerteilt wird. Dabei wird das Auf-
gabegut im Hinblick auf dessen spätere Verwendung in
seiner Größe, Form oder Zusammensetzung verändert.
Als Beispiel sei die Aufbereitung von Abfallstoffen ge-
nannt, bei denen eine Größenreduzierung des Aus-
gangsstoffes Voraussetzung für die Bearbeitung in nach-
folgenden Bearbeitungsstationen ist, oder bei denen im
Zuge der Zerkleinerung gleichzeitig eine Auftrennung in
verschiedene im Aufgabegut enthaltene Fraktionen er-
folgt.
[0003] Die Erfindung betrifft das Gebiet der Zerkleine-
rungstechnik, bei dem die Zerkleinerungsarbeit vor allem
durch Schneiden und Scherschneiden geleistet wird, al-
so die wirksamen Kanten zweier Werkzeuge unter Ein-
haltung eines geringen Spalts aneinander vorbei geführt
werden. Das Aufgabegut muss also schneidfähig sein,
was den Einsatz für die Zerkleinerung mineralischer Ma-
terialien ausschließt. Geeignete Werkzeuge sind bei-
spielsweise auf einem Rotor sitzende Rotorscheiben, de-
ren Schneidkanten entlang des Scheibenumfangs laufen
und die mit unmittelbar benachbarten Rotorscheiben zu-
sammenwirken. Dabei hat sich gezeigt, dass sich Teile
des Aufgabeguts in den von den Rotorscheiben gebilde-
ten Zwischenräumen verkeilen oder im Falle fasrigen
oder drahtförmigen Aufgabeguts um die Antriebswelle
wickeln. Diese Teile bleiben daher nicht nur unzerklei-
nert, sondern stören den reibungslosen Zerkleinerungs-
betrieb des übrigen Aufgabeguts ganz erheblich. Der Ro-
tor muss daher in regelmäßigen Intervallen in mühevoller
und zeitraubender Handarbeit von diesen Teilen befreit
werden. Neben dem damit verbundenen Personalauf-
wand sind auch dadurch bedingte Maschinenstillstands-
zeiten in Kauf zu nehmen, was die Wirtschaftlichkeit der-
artiger Vorrichtungen insgesamt beeinträchtigt.
[0004] Um Abhilfe zu schaffen, ist aus der EP 0 760
251 A1 bereits eine gattungsgemäße Vorrichtung be-
kannt, deren Schneidwerk zwei gegenläufig drehende
Rotoren mit darauf angeordneten kämmenden Schneid-
scheiben umfasst. Im Bereich des axialen Abstandes
zweier Schneidscheiben sind an der seitlichen Gehäu-
sewandung in einer Radialebene verlaufende Abstreife-
lemente befestigt, deren auskragende Enden einen kon-
kav ausgebildeten, dem Wellenumfang folgenden Rand
aufweisen. Die Abstreifelemente haben dabei die Funk-
tion, im Zwischenraum befindliches Aufgabegut radial
aus dem Rotor herauszulösen.
[0005] Der Nachteil solcher Vorrichtungen ist zunächst
durch die Maschinenkonstruktion bedingt. Durch die Be-
festigung der Abstreifelemente an den Seitenwänden

des Gehäuses werden die auf die Abstreifelemente wir-
kenden Kräfte direkt in das Gehäuse eingetragen. Die
Seitenwände müssen daher entsprechend verstärkt
sein, was im Regelfall durch aufwendig verrippte Wand-
konstruktionen geschieht.
[0006] Um diese Kräfte möglichst sicher in die Gehäu-
sewände einleiten zu könnten, besitzen die Abstreifele-
mente eine etwa dreieckförmige Gestalt, wobei die Basis
des Dreiecks zur Befestigung an der Seitenwand dient.
Um bei einer solchen Ausbildung der Abstreifelemente
dennoch einen stumpfen Anschlusswinkel an die An-
triebswelle zu erhalten, um bei dem zu lösenden Aufga-
begut einen Abhebeeffekt zu erzielen, ist es notwendig,
dass die Abstreifelemente die Welle verhältnismäßig
weit umgreifen. Bekannte Abstreifelemente sind daher
entsprechend groß dimensioniert.
[0007] Zudem führt die seitliche Befestigung der Ab-
streifelemente zusammen mit der radialen Überlappung
der beiden Rotoren im mittleren Bereich der Vorrichtung
zu einer auf Höhe der Rotoren verlaufenden Barriere für
das Aufgabegut, die einen ungehinderten Materialfluss
seitlich zwischen Rotor und Gehäuse unterbindet. Dies
ist vor allem im Reversierbetrieb von Nachteil, da Stö-
rungen verursachendes Aufgabegut nicht selbsttätig aus
der Vorrichtung entfernt werden kann und daher einen
Betriebsstillstand verursacht.
[0008] Aus der DE 10 2005 026 816 A1 ist eine gat-
tungsgemäße Vorrichtung bekannt, deren Schneidwerk
ebenfalls von zwei achsparallelen gegenläufig drehen-
den Rotoren gebildet ist. Auf den Rotoren sitzen in axia-
lem Abstand und entlang des Umfangs mit Messern be-
stückte Schneidscheiben, die im Zusammenwirken mit
Gegenmessern die Zerkleinerungsarbeit leisten. Erste
Gegenmesser sind entlang der Gehäusewandung ange-
ordnet und fest mit dieser verbunden; zweite Gegenmes-
ser sitzen auf einer Traverse mittig unterhalb des
Schneidwerks im radialen Überlappungsbereich der bei-
den Rotoren. In die Gegenmesser sind Abstreifelemente
integriert, deren freie Enden sich radial in den Zwischen-
raum zweier Schneidscheiben erstrecken und dort mit
rotierenden Messern an den Schneidscheiben zusam-
menwirken.
[0009] Wie bei der eingangs erwähnten Vorveröffent-
lichung ergibt sich auch hier ein Nachteil aus der Befe-
stigung der Gegenmesser an den Gehäusewänden. Da-
durch werden große Kräfte in die seitlichen Gehäuseteile
eingeleitet, die wiederum eine stabile und aufwändige
Ausführung der Gehäusewände erforderlich machen.
[0010] Hinzu kommt, dass die Gegenmesser mit dem
Schneidwerk auf Höhe der Rotoren auch hier eine durch-
gehende Barriere bilden, die im Reversierbetrieb verhin-
dert, dass Störungen verursachendes Aufgabegut nicht
selbständig aus der Vorrichtung ausgeschieden werden
kann. Zudem stellt die Traverse im Bereich des Materi-
aldurchgangs zwischen den beiden Rotoren einen er-
höhten Strömungswiderstand dar, der den Materialfluss
durch die Vorrichtung behindert.
[0011] Vor diesem Hintergrund besteht die Aufgabe
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der Erfindung darin, gattungsgemäße Vorrichtungen un-
ter Vermeidung vorstehender Nachteile weiterzubilden.
[0012] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit
den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
[0013] Vorteilhafte Ausführungsformen ergeben sich
aus den Unteransprüchen.
[0014] Der Grundgedanke der Erfindung besteht in der
Anordnung der Abstreifelemente in Durchströmungs-
richtung unmittelbar nach dem Rotor, also im Strömungs-
schatten des Rotors. Dies führt im Normalbetrieb eines
erfindungsgemäßen Rotors dazu, dass die Abstreifele-
mente keinen Strömungswiderstand innerhalb der Vor-
richtung bilden und sich daher ein weitestgehend behin-
derungsfreier Materialfluss einstellt. Im Reversierbetrieb
ermöglicht die erfindungsgemäße Anordnung der Ab-
streifelemente ein selbsttätiges Ausscheiden des für die
Störung ursächlichen Aufgabeguts aus der Vorrichtung.
Dadurch kann der Betrieb einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung im Vergleich zu bekannten Vorrichtungen mit
geringerem Wartungsaufwand ausgeführt werden. Die
stillstandsbedingten Ausfallzeiten werden minimiert und
damit die Wirtschaftlichkeit erfindungsgemäßer Vorrich-
tungen insgesamt gesteigert.
[0015] Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus der Lagerung
der Abstreifelemente an einem am Maschinengrundrah-
men befestigten Lagerbalken. Durch die direkte Einlei-
tung der von den Abstreifelementen kommenden Kräfte
in den Maschinengrundrahmen ist es möglich, die achs-
parallelen Gehäusewände leichter zu konstruieren. Ne-
ben der damit verbundenen Materialersparnis eröffnet
dies die Möglichkeit ein oder beide Längswände als
Schwenktüren auszubilden, womit eine schnelle, einfa-
che und sehr gute Zugänglichkeit zum Schneidwerk ge-
währleistet ist und Wartungs- und Reparaturarbeiten
schnell und einfach durchgeführt werden können. Die
direkte Lagerung der Abstreifelemente verringert zudem
Verformungen unter Last, so dass im Zerkleinerungsbe-
trieb die Schneidspaltgeometrie erhalten bleibt.
[0016] Im Gegensatz zum Stand der Technik besitzen
erfindungsgemäße Abstreifelemente plattenförmige Ge-
stalt mit einem in etwa trapezförmigen Umriss. Dabei ist
die größere Basis des Trapez dem Rotor zugeordnet,
während die gegenüberliegende kleinere Seite der Be-
festigung an dem Lagerbalken dient. Auf diese Weise
ergibt sich eine Geometrie, die zwischen dem Abstreif-
element und dem Rotor einen verhältnismäßig großen
Winkel α vorsieht, der vorzugsweise größer als 140° ist.
Mit einer solchen Geometrie wird eine ausgeprägte Ab-
hebewirkung auf das Aufgabegut ausgeübt, so dass zwi-
schen die Rotorscheiben gelangtes Aufgabegut zuver-
lässig radial nach außen gefördert wird. Gleichzeitig wird
mit dieser Geometrie die Erstreckungslänge des Abstrei-
felements in Umfangsrichtung des Rotors minimiert. Die
Abstreifelemente können daher kleiner ausgebildet sein
mit dem Vorteil einer besseren Handhabung und kosten-
günstigeren Herstellung.
[0017] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung sind die Abstreifelemente mehrteilig aus-

gebildet mit einem scheibenförmigen Grundkörper, der
lediglich an seinen wirksamen Rändern mit Abstreifwerk-
zeugen versehen ist. Diese Ausführungsform erlaubt den
Grundkörper aus einem weniger harten Material herzu-
stellen, während die Abstreifwerkzeuge aus
verschleißfestem Material bestehen. Durch die Redukti-
on des Anteils an hochwertigem Material auf die ver-
schleißträchtigen Abstreifwerkzeuge können die Werk-
zeugstandzeiten erhöht werden ohne gleichzeitig die
Herstellkosten in die Höhe zu treiben. Zudem ist es mög-
lich, bei fortgeschrittenem Verschleiß lediglich die Ab-
streifwerkzeuge zu erneuern, was die Wirtschaftlichkeit
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung weiter steigert.
[0018] Unabhängig davon können die Abstreifelemen-
te auch monolithisch, also aus einem Stück, hergestellt
sein, wobei in diesem Fall vorteilhafterweise ein ver-
schleißfestes Material zur Verwendung kommt.
[0019] Bei einer möglichen Weiterentwicklung dieser
beiden Ausführungsformen bilden die Abstreifwerkzeu-
ge einen axialen Überstand über die Seiten des Grund-
körpers, das heißt die Breite der Abstreifwerkzeuge ist
größer als die Dicke des Grundkörpers. Neben einer Mi-
nimierung des Materialverbrauchs und des Gewichts hat
eine solche Ausführungsform den zusätzlichen Vorteil,
dass Material, das radial hinter die Abstreifwerkzeuge
gelangt, in dem Spalt zwischen Rotorscheibe und Grund-
körper nach untern abgeleitet werden kann.
[0020] Im Rahmen der Erfindung liegen jedoch auch
Ausführungsformen, bei denen die Abstreifelemente
über ihre gesamte Seitenfläche eine im wesentlichen ein-
heitliche Dicke aufweisen, das heißt Grundkörper und
Abstreifwerkzeug besitzen in axialer Richtung gleiche
Abmessungen.
[0021] Durch den Einsatz von Zentriermitteln in den
Stoßfugen der einzelnen Komponenten der Abstreifein-
richtung wird eine äußerst hohe Fertigungsgenauigkeit
erreicht, so dass selbst bei Rotoren mit zehn und mehr
Rotorscheiben, die Abstreifelemente präzise zwischen
den Rotorscheiben positioniert sind. Damit wird die Ein-
haltung der vorbestimmten Schneidspaltgeometrie ge-
währleistet und dadurch übermäßigem Verschleiß oder
einer Beeinträchtigung der Zerkleinerungsarbeit vorge-
beugt.
[0022] Als vorteilhaft erweist sich zudem eine Ausfüh-
rungsform der Erfindung, bei der zwischen dem Rotor
und der benachbarten Gehäusewand ein lichter Abstand
eingehalten ist, so dass Aufgabegut im Reversierbetrieb
in dem dadurch gebildeten freien Raum aus dem Zer-
kleinerungsraum ausgeschieden werden kann, indem im
Störfall auf einfache Weise durch Umschalten der Dreh-
richtung des Rotors die Störung beseitigt wird. Durch die
optionale Anordnung einer Trennwand unterhalb des Ro-
tors wird sichergestellt, dass sich das im Reversierbe-
trieb durch den freien Raum aus der Vorrichtung geleitete
Aufgabegut nicht mit dem bereits ausreichend zerklei-
nerten Gutstrom vermischt.
[0023] Die Erfindung wird nachstehend anhand der in
den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiele
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näher erläutert. Es zeigt

Fig. 1 einen Querschnitt durch eine erfindungsgemä-
ße Vorrichtung entlang der in Fig. 2 dargestell-
ten Linie I-I,

Fig. 2 einen Horizontalschnitt durch die in Fig. 1 dar-
gestellte Vorrichtung entlang der dortigen Linie
II-II,

Fig. 3 einen Teilschnitt in Längsrichtung des Rotors
mit zugehöriger Abstreifeinrichtung,

Fig. 4 einen Querschnitt durch den in Fig. 3 gezeigten
Bereich entlang der dortigen Linie IV-IV, und

Fig. 5 einen Querschnitt durch eine weitere Ausfüh-
rungsform der Erfindung mit nur einem Rotor.

[0024] Die Fig. 1 und 2 geben einen Überblick über die
erfindungsgemäße Vorrichtung. Man sieht zunächst ei-
nen aus Stahlprofilen zusammengesetzten rahmenarti-
gen Unterbau 1, auf dem ein rechteckförmiges Gehäuse
2 ruht. Das Gehäuse 2 wird von zwei sich gegenüberlie-
genden Längswänden 3 und die Längswände 3 verbin-
denden Querwänden 4 gebildet, die zusammen einen
Zerkleinerungsraum 5 umschließen. Die verriegelbaren
Querwände 4 sind jeweils zweigeteilt und besitzen ein
oberes Wandteil 6 und ein unteres Wandteil 7, die zum
Öffnen des Gehäuses 2 einzeln oder auch zusammen
um eine vertikale Schwenkachse 8 verschwenkbar sind.
[0025] An das nach oben offene Gehäuse 2 schließt
sich ein Materialeinlauf 9 an, dessen in den Darstellun-
gen linke Einlaufwand für eine erleichterte Beschickung
des Zerkleinerungsraums 5 mit Aufgabegut geneigt und
mit einer Rutsche 10 ausgerüstet ist, deren Neigungs-
winkel gegenüber der Vertikalen einstellbar ist. Nach un-
ten schließt sich an den Zerkleinerungsraum 5 ein leicht
trichterförmiger Materialauslauf 11 an, durch welches
das ausreichend zerkleinerte Gut zur weiteren Bearbei-
tung in anderen Stationen die erfindungsgemäße Vor-
richtung verlässt.
[0026] Die Längswände 3 weisen in etwa auf halber
Höhe sich jeweils gegenüberliegend ein erstes Drehla-
ger 12 und ein zweites Drehlager 13 auf, die dazu be-
stimmt sind, einen ersten Rotor 14 entlang der Rotati-
onsachse 15 und einem zweiten Rotor 16 entlang der
Rotationsachse 17 drehbar aufzunehmen. Die Rotoren
14 und 16 sind dabei horizontal und parallel zu den Quer-
wänden 4 ausgerichtet, verlaufen also achsparallel zu-
einander.
[0027] Der Aufbau der Rotoren 14 und 16 geht neben
den Fig. 1 und 2 zusätzlich auch aus Fig. 3 hervor, die
einen Teilschnitt entlang der Rotorachse 15, 17 zeigt.
Jeder Rotor 14, 16 umfasst eine Antriebswelle 18, die
sich durch Öffnungen in den Längswänden 3 hindurch
bis zu den Drehlagern 12 bzw. 13 erstreckt. Auf ihrem
sich innerhalb des Zerkleinerungsraumes 5 erstrecken-

den Längsabschnitt sitzen drehfest eine Vielzahl kreis-
förmiger Rotorscheiben 19, hier jeweils 12 Stück, deren
Umfang mit schuhförmigen Zerkleinerungswerkzeugen
21 bestückt ist. Koaxiale Distanzscheiben 20 sind zur
Bildung von Zwischenräumen zwischen die Rotorschei-
ben 19 gefügt und sorgen so für einen axialen Abstand
der Rotorscheiben 19 untereinander. Die Rotorscheiben
19 sind in dem sich an die Distanzscheiben 20 radial
nach außen anschließenden ringscheibenförmigen Be-
reich mit Verschleißblechen 22 besetzt (Fig. 3).
[0028] Beide Antriebswellen 18 bilden mit einem ihrer
Enden an sich gegenüberliegenden Gehäuseseiten ei-
nen Überstand aus, der jeweils mit einen Antrieb 24 kraft-
gekoppelt ist, der die gegenläufige Rotation der Rotoren
14 und 16 bewirkt.
[0029] Die relative Anordnung der Rotoren 14 und 16
zueinander ist derart, dass durch Vorsehen eines axialen
Versatzes und einer radialen Überlappung im Umfangs-
bereich die Rotorscheiben 19 des ersten Rotors 14 mit
den Rotorscheiben 19 des Rotors 16 kämmen. Auf diese
Weise bilden die im Zuge der gegenläufigen Rotation der
Rotoren 14 und 16 sich axial gegenüberliegenden Kan-
ten der Zerkleinerungswerkzeuge 21 Schneid- bzw.
Scherspalte, wo die Zerkleinerungsarbeit stattfindet. Die
axiale Weite des Spalts beträgt dabei maximal einen Mil-
limeter, vorzugsweise maximal 0,5 Millimeter.
[0030] Um zu verhindern, dass sich Aufgabegut in den
Zwischenräumen zwischen den Rotorscheiben 19 ver-
keilt oder verklemmt, ist eine Abstreifeinrichtung 25 vor-
gesehen, die dort vorhandenes Aufgabegut radial nach
außen räumt und es auf diese Weise wieder der Zerklei-
nerung zuführt. Der nähere Aufbau der Abstreifeinrich-
tung 25 ist vor allem in den Fig. 1, 3 und 4 dargestellt
und umfasst einen Lagerbalken 26, der sich achsparallel
zu den Achsen 15 und 17 jeweils unterhalb eines jeden
Rotors 14 und 16 erstreckt. Bezogen auf den Material-
fluss im Zerkleinerungsraum 5 ist der Lagerbalken 26
somit im Strömungsschatten der Rotoren 14 und 16 an-
geordnet.
[0031] Der Lagerbalken 26 spannt über die gesamte
Breite des Zerkleinerungsraums 5 und ist an den Längs-
wänden 3 über horizontal und/oder vertikal wirkende
Zentriermittel passgenau festgelegt. Die Zentriermittel
können beispielsweise von Konsolen, in Nuten eingrei-
fende Leisten, oder wie im vorliegenden Beispiel von
Passbohrungen mit damit zusammenwirkenden
Passstiften 27 gebildet sein. Schrauben 43 sorgen für
eine feste Verbindung (Fig. 3).
[0032] An seiner dem Rotor 14 bzw.16 zugewandten
Seite weist der Lagerbalken 26 eine Lagerfläche 28 zur
Aufnahme plattenförmiger Abstreifelemente 29 auf, die
sich in radialer Richtung in die Zwischenräume zwischen
den Rotorscheiben 19 hinein erstrecken. Die plattenför-
migen Abstreifelemente 29 besitzen eine in etwa trapez-
förmige Umrisslinie (Fig. 1 und 4), wobei die längere Ba-
sis des Trapezes konkav ausgebildet ist. Die Krümmung
der Basis ist dabei so stark wie oder stärker als die Um-
fangskrümmung der Distanzscheiben 20, so dass sicher
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gestellt ist, dass die spitz zulaufenden Räumkanten des
Abstreifelements 29 eng an den Außenumfang der Di-
stanzscheiben 20 anschließen und so zuverlässig ihre
Räumfunktion ausführen können. Die gegenüberliegen-
de kürzere Seite des trapezförmigen Abstreifelements
29 dient zur starren und passgenauen Befestigung des
Abstreifelements 29 an der Lagerfläche 28 des Lager-
balkens 26. Auch hier dienen Zentriermittel, wie zum Bei-
spiel Anschlagflächen, in Nuten eingreifende Leisten,
oder wie im vorliegenden Fall Passbohrungen mit
Passstiften 30 für den passgenauen und somit präzisen
Anschluss. Ein Verspannen der Abstreifelemente 29 mit
dem Lagerbalken 26 erfolgt über die Schrauben 31.
[0033] Auf diese Weise ergibt sich eine kammartige
Ausbildung der Abstreifeinrichtung 25, deren präzise re-
lative Anordnung zum Rotor 14 bzw. 16 es erlaubt, dass
die planparallel zu den Rotorscheiben 19 ausgerichteten
Abstreifelemente 29 sich radial und unter Einhaltung ei-
nes seitlichen Spalts in die Zwischenräume zwischen
den Rotorscheiben 19 hinein erstrecken und unter Ein-
haltung eines radialen Spalts an der Mantelfläche der
Distanzscheiben 20 enden. Die seitliche bzw. axiale
Spaltweite beiträgt bei der beschriebenen Ausführungs-
form maximal einen Millimeter, vorzugsweise 0,5 Milli-
meter, die radiale Spaltweite an der engsten Stelle einen
Millimeter oder weniger. Die Abstreifelemente 29 füllen
also den Raum zwischen den Rotorscheiben 19 annä-
hernd passgenau aus.
[0034] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel sind die
Abstreifelemente 29 mehrteilig ausgebildet und besitzen
einen trapezförmigen Grundkörper 32, dessen schräge
Seiten mit verschleißfesten leistenförmigen Abstreif-
werkzeugen 33 belegt sind (Figur 4). Die Breite der Ab-
streifwerkzeuge 33 entspricht dabei der Dicke des
Grundkörpers 32, so dass jedes Abstreifelement 29 über-
all eine einheitliche Dicke besitzt. Passschrauben 34 sor-
gen dabei für den passgenauen Sitz der Abstreifwerk-
zeuge 33 am Grundkörper 32.
[0035] An Stelle eines mehrgliedrigen Aufbaus können
die Abstreifelemente 29 auch monolithisch aus einem
verschleißfesten Material hergestellt sein.
[0036] In einer nicht dargestellten alternativen Ausfüh-
rungsform der Abstreifelemente besitzt der Grundkörper
eine geringere Dicke als die Abstreifwerkzeuge. Auf die-
se Weise ergibt sich ein beidseitiger Überstand der Ab-
streifwerkzeuge über den Grundköper, so dass der
Grundkörper zu den benachbarten Rotorscheiben einen
größeren Abstand einhält als die Abstreifwerkzeuge.
[0037] Wie aus Figur 1 zusätzlich ersichtlich, ist in
Durchströmungsrichtung nach den Abstreifeinrichtun-
gen 25 jeweils eine Trennwand 46 angeordnet, die den
Materialauslauf 11 in einen mittleren Kanal für den Gut-
strom 42 und zwei seitliche Kanäle für die Gutströme 44
unterteilt. Die Gutströme 44 entstehen beim reversieren
der Rotoren, wobei störendes Aufgabegut oder Fremd-
körper aus der Vorrichtung ausgeschieden wird.
[0038] Die Fig. 1 und 3 zeigen einen symmetrischen
Aufbau der Abstreifelemente 29 bezüglich ihrer vertika-

len Mittelebene, was sicherstellt, dass die Abstreifele-
mente 29 auch im Reversierbetrieb in der Lage sind ihre
Funktion optimal ausüben zu können. Unabhängig da-
von liegen auch Ausführungsformen im Rahmen der Er-
findung, deren Abstreifelemente asymmetrisch gestaltet
sind oder nur einer wirksamen Räumkante aufweisen.
[0039] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung
mit nur einem Rotor 14’ ist in Figur 5 dargestellt. Der
Unterbau 1’, das Gehäuse 2’, der Materialeinlauf 9’ und
der Materialauslauf 11’ weisen einen prinzipiell gleichen
Aufbau auf, wie die unter den Fig. 1 bis 4 beschriebene
Ausführungsform. Da jedoch im Vergleich zur vorste-
hend beschriebenen Ausführungsform der zweite Rotor
des Schneidwerks fehlt, mit dem die Zerkleinerungs-
werkzeuge des Rotors 14’ zusammenwirken könnten, ist
an der Innenseite der Querwand 4’ ein kammartiges Sta-
torwerkzeug 38 angeordnet, dessen Zähne in die Zwi-
schenräume zwischen den Rotorscheiben 19’ eingreifen.
Die Zerkleinerungsarbeit wird also von den Rotorschei-
ben 19’ und den Statorwerkzeugen 38 geleistet.
[0040] Die Abstreifeinrichtung 25’ entspricht der be-
reits unter den Fig. 1 bis 4 beschriebenen, sodass auf
das dort Gesagte verwiesen wird. Zudem ist auch hier
eine Unterteilung des Materialauslaufs 11’ mit Hilfe einer
Trennwand 46’ vorgesehen, die verhindert, dass sich im
Reversierbetrieb unzureichend zerkleinertes Aufgabe-
gut 44 oder Fremdstoffe mit dem Gutstrom 42 vermi-
schen.
[0041] Lediglich schematisch dargestellt sieht man in
Fig. 5 periphere Funktionskomponenten, die in entspre-
chender Weise auch bei der Ausführungsform gemäß
der Fig. 1 bis 4 zur Anwendung kommen können. Die
Funktionskomponenten umfassen im Wesentlichen ein
Sieb 39, das sicherstellt, dass nur ausreichend zerklei-
nertes Aufgabegut den weiteren Produktionsprozessen
zugeführt wird. Noch nicht ausreichend zerkleinertes
Aufgabegut wird über eine Materialrückführung 40 er-
neut dem Materialeinlauf 9’ aufgegeben und somit einer
weiteren Zerkleinerung unterzogen.
[0042] Im Betrieb einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung wird großstückiges schneidfähiges Aufgabegut, bei-
spielsweise Altreifen, über den Materialeinlauf 9, 9’ dem
Zerkleinerungsraum 5, 5’ zugeführt. Mit Hilfe der Rutsche
10 wird das Aufgabegut zielgerichtet dem Schneidwerk
aufgegeben. Die rotierenden Zerkleinerungswerkzeuge
21, 21’ ergreifen das Aufgabegut, ziehen es im Zuge ihrer
Rotation ein und zerschneiden es mit ihren wirksamen
Kanten. Das zerkleinerte Aufgabegut wird dann über den
Materialauslauf 11, 11’ aus der Vorrichtung ausgetragen.
Der Materialfluss wird durch die Pfeile 41, 42 und 42’
verdeutlicht.
[0043] Je nach Art des Aufgabeguts kann es dabei vor-
kommen, dass sich Materialstücke in den Zwischenräu-
men zwischen den Rotorscheiben 19, 19’ verklemmen
oder verkeilen. Bei Verbundmaterialien mit Stahleinla-
gen, wie zum Beispiel Altreifen, wickelt sich der Stahl
zwischen den Rotorscheiben 19, 19’ um die Distanz-
scheiben 20, 20’.
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[0044] Um diese Materialansammlungen wieder zu lö-
sen ist die Abstreifeinrichtungen 25, 25’ vorgesehen, die
mit ihren an der Welle beziehungsweise Distanzschei-
ben 20, 20’ anliegenden Kanten der Abstreifelemente 29
unter die Materialansammlungen greift und diese radial
nach außen abhebt. Dabei können bei Bedarf die seitli-
chen Kanten der Abstreifelemente 29 im Zusammenspiel
mit den Zerkleinerungswerkzeugen 21, 21’ der Rotor-
scheiben 19, 19’ zusätzliche Zerkleinerungsarbeit lei-
sten. Da sich die Abstreifeinrichtungen 25, 25’ in Durch-
strömrichtung des Zerkleinerungsraums 5, 5’ unmittelbar
hinter den Rotoren 14, 14’ und 16 befinden, also in deren
Strömungsschatten liegen, kann das ausreichend zer-
kleinerte Aufgabegut ungehindert zum Materialauslauf
11, 11’ gelangen. Sollte aufgrund seiner Größe und/oder
Härte nicht geeignetes Aufgabegut in den Einzugbereich
der Rotoren 14, 16 bzw. 14’ gelangen, so wird eine Über-
lastsicherung aktiviert. In diesem Fall reversieren die Ro-
toren 14, 14’ und 16, d. h. werden mit umgekehrter Ro-
tationsrichtung betrieben. Das störende Gut wird dabei
durch den freien Raum 45 zwischen den Querwänden 4
und den Rotoren 14 und 16 nach unten aus der Vorrich-
tung ausgetragen. Aufgrund ihrer symmetrischen Aus-
bildung ist dabei die Abstreifeinrichtung 25, 25’ weiter
wirksam und löst das störende Aufgabegut vom Rotor
14, 16 bzw. 14’.
[0045] Für den Fall, dass diese Art der selbsttätigen
Störfallbeseitigung nicht zum Ziel führt, aber auch für
Wartungs- und Reparaturarbeiten ist das Schneidwerk
auf beiden Seiten über die aufschwenkbaren Querwände
4, 4’ nach Lösen deren Verriegelung frei zugänglich.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Zerkleinern von schüttfähigem Auf-
gabegut im Wege des Schneidens oder Scher-
schneidens mit mindestens einem innerhalb eines
Gehäuses (2, 2’) angeordneten Rotor (14, 16, 14’),
der eine Anzahl von Rotorscheiben (19, 19’) auf-
weist, die unter Bildung von Zwischenräumen in
axialem Abstand zueinander angeordnet sind und
die umfangsseitig mit Zerkleinerungswerkzeugen
(21) bestückt sind, die mit weiteren Zerkleinerungs-
werkzeugen (21; 38) zur Ausführung der Zerkleine-
rungsarbeit zusammenwirken, wobei sich ortsfeste
Abstreifelemente (29) in radialer Richtung in die Zwi-
schenräume hinein erstrecken, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ortsfesten Abstreifelemente (29)
bezogen auf die Richtung des Materialstroms (41,
42, 42’) im Strömungsschatten des mindestens ei-
nen Rotors (14, 16, 14’) angeordnet sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein zur Achse (15) des mindestens
einen Rotors (14, 16, 14’) paralleler ortsfester La-
gerbalken (26) vorgesehen ist, auf dem die Abstrei-
felemente (29) angeordnet sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abstreifelemente (29) je-
weils einen etwa trapezförmigen Umriss aufweisen,
wobei die die Basis des Trapez bildende Seite des
Abstreifelements (29) unter Einhaltung eines radia-
len Spalts der Rotorachse (15) zugeordnet ist und
eine konkave Krümmung besitzt und die der Basis
gegenüberliegende kürzere Seite mit dem Lagerbal-
ken (26) verbunden ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Weite des radialen Spalts maxi-
mal ein Millimeter beträgt.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Krümmung der die Basis
bildenden Seite so groß ist wie die Krümmung des
radial gegenüberliegenden Umfangs des Rotor-
längsabschnitts oder größer.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abstreifelemente
(29) mit ihrer wirksamen Seite jeweils in einem Win-
kel α > 140 Grad an den mindestens einen Rotor
(14, 16, 14’) anschließen.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abstreifelemente
(29) monolithisch ausgebildet sind.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abstreifelemente
(29) jeweils von einem scheibenförmigen Grundkör-
per (32) gebildet sind, dessen sich in Rotationsrich-
tung gegenüberliegende Ränder eine Auflagerflä-
che für Abstreifwerkzeuge (33) bilden.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abstreifwerkzeuge (33) in axialer
Richtung breiter sind als der Grundkörper (32).

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abstreifwerkzeuge (33)
und Grundkörper (32) in axialer Richtung eine ein-
heitliche Breite aufweisen.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abstreifelemente
(29) mit Hilfe von Zentriermitteln (30) passgenau auf
dem Lagerbalken (26) montiert sind.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen dem min-
destens einem Rotor (14, 16, 14’) und mindestens
einer achsparallelen Gehäusewand (4) ein lichter
Abstand (45, 45’) zur Durchleitung von Aufgabegut
im Reversierbetrieb vorhanden ist.
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13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum Öffnen des Gehäuses (2) die
achsparallele Gehäusewand (4) als Ganzes oder in
Teilen (6, 7) um eine vertikale Achse (8) schwenkbar
ist.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass in Durchströmrich-
tung des Aufgabeguts durch die Vorrichtung an die
Abstreifeinrichtung (25) eine Trennwand (46, 46’)
anschließt.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass stromabwärts des
Rotors (14, 16) ein Sieb (39) mit Materialrückführung
(40) des Siebrückstandes zum Materialeinlauf (9)
vorgesehen ist.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die weiteren Zerklei-
nerungswerkzeuge von stationären Statorwerkzeu-
gen (38) oder von einem zweiten Rotor (16) gebildet
sind.
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